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Datenschutzmerkblatt  

Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

§ 53 BDSG 

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeiten 

(Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das 

Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

 

§ 64 Abs. 1 BDSG 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, 

der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren 

für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko 

angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten. Der Verantwortliche hat hierbei die einschlägigen 

Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) zu berücksichtigen. 

 

Art. 6 Abs. 1 DSGVO 

Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 

ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 

betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 

einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 

insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene 

Verarbeitung. 
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§ 42 Abs. 1 + 2 BDSG  

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 

zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

 

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, 

die nicht allgemein zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 

anderen zu schädigen. 

Art. 82 Abs. 1 DSGVO  

Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller 

Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den 

Auftragsverarbeiter. 

 

Auszug aus dem SGB I 

§ 35 SGB I - Sozialgeheimnis 

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 2 Zehntes Buch) von den 

Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die 

Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers 

sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben 

werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalent-

scheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten 

weitergegeben werden.  

... 

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 

 

Auszug aus dem SGB X  

§ 85 Abs. 1 SGB X - Strafvorschriften 

Für Sozialdaten gelten die Strafvorschriften des § 42 Absatz 1 und 2 BDSG entsprechend. 

§ 85a Abs. 1 SGB X - Bußgeldvorschriften 

Für Sozialdaten gilt § 41 BDSG entsprechend. 


